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RS OGH 1926/3/5 Os129/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1926

Norm

StPO §47 Ad

StPO §56

Rechtssatz

Wird ein Strafverfahren gegen mehrere Personen gemeinsam durchgeführt, so kann sich ein Mitangeklagter dem

Strafverfahren gegen einen anderen Mitangeklagten anschließen, sofern nicht eine Beteiligung der zwei

Mitangeklagten an ein und derselben strafbaren Handlung vorliegt.
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